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Anlage 1  
zur DS 1922/15 

 

 

1. über-/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung nach § 58 Abs. 1 ThürKO   

 

Zuständigkeit:  Ausschuss FLRV 

 

I. Verwaltungshaushalt 

 
1. Amt für Bildung  

 

 
HHSt. verf.ber. Amt Bezeichnung 

über-/außerplan-

mäßige 

Mittelbereitstellung 

    
in EUR 

    

 

Mehrausgabe: 21100.50010 

21100.52140 

 

22500.50010 

22500.52140 

        

23 

40 

 

23 

40 

Gebäudeunterhaltung 

Schulausstattung 

 

Gebäudeunterhaltung 

Schulausstattung 

51.900 

29.500 

 

33.500 

12.500 

   Summe Mehrausgaben 127.400 

 

Deckung durch:      

 

    

Mehreinnahme: 21100.17130 

22500.17130 

40 Zuweisung vom Land 

Zuweisung vom Land 

81.400 

46.000 

  Summe Deckung: 127.400 

 

 

Begründung: 

Der Freistaat Thüringen gewährt mit den Zuwendungsbescheiden vom 20.07.2015 im 

Rahmen der Richtlinie zur investiven Förderung von Vorhaben zur Verbesserung der Schul- 

und Unterrichtskultur an den Thüringer Schulen eine Zuwendung für die Grundschulen der 

Stadt Erfurt i.H.v. 81.367,50 EUR sowie für die Regelschulen i.H.v. 45.942,95 EUR. 

 

Diese Fördermittel sind zweckgebunden für die Grundschule 5 (Otto-Lilienthal-Schule, 

Mittelhäuser Straße 21), Grundschule 6 (Bechsteinschule, Hans-Sailer-Straße 25), 

Grundschule 9 (Humboldt-Grundschule, Juri-Gagarin-Ring 126) und Grundschule 34 

(Grundschule am Wiesenhügel, Weißdornweg 2) sowie für die Regelschule 1 (Thomas-

Mann-Schule, Hallesche Straße 18) und Regelschule 23 (Regelschule an der Geraaue, 

Bukarester Straße 3) zu verwenden. Der Um- und Ausbau von Räumen und deren 

Erstausstattung ist dadurch zu finanzieren.  
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2.  Bauamt 

 

 
HHSt. 

verf.ber. 

Amt 
Bezeichnung 

über-/außerplan-

mäßige 

Mittelbereitstellung 

    
in EUR 

    

 

Mehrausgabe: 61300.61600 60 Ausgaben Statikprüfungen 200.000 

 

Deckung durch:      

 

    

Mehreinnahme: 61300.10011 60 Verwaltungsgebühren (Statik) 200.000 

 

 

Begründung: 

Großprojekte wie Steigerwaldstadion, Graphisches Viertel, Nordkap 13, Parkhaus 

Reglermauer sind mit höheren Ausgaben für Statikprüfungen verbunden. Refinanziert 

werden diese über die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren (Statik). Die Ausgaben und 

Einnahmen wurden entsprechend deckungsgleich im Plan 2015 in Höhe von 1.150,0 TEUR 

veranschlagt. Um weitere Statikprüfungen beauftragen zu können, ist die einnahme- und 

ausgabeseitige Erhöhung der Ansätze dringend erforderlich. Gegenwärtig wurden per 

16.09.2015 Einnahmen in Höhe von 932,5 TEUR angeordnet.  

 

 

 

3. Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung 

 

  HHSt. 
verf.ber. 

Amt 
Bezeichnung 

über-/außerplan-

mäßige 

Mittelbereitstellung 

        in EUR 

   

  

 

VWH 

   

 

    

 

Mehrausgabe: 43610.52160 23 Ausstattung 100.000 

 43610.53000 23 Mieten und Pachten 134.000 

 43610.54900 23 Bewirtschaftungskosten 200.000 

   Summe Mehrausgaben 434.000 

     Deckung durch:  

    

     Mehreinnahmen: 90100.04100 20 Schlüsselzuweisung 134.000 

     Minderausgaben: 91100.80700 20 Zinsausgaben an Kreditinstitute -300.000 

   
Summe Deckung 434.000 
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Begründung: 

Die Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Ausstattung, Objektanmietungen sowie 

Bewirtschaftungskosten im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen ist 

zwingend erforderlich. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war die derzeitige 

Entwicklung nicht absehbar und somit nicht planbar. Die Anzahl der Flüchtlinge ist stetig 

steigend. Um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden, ist die Bereitstellung 

finanzieller Mittel für die seitens der Stadtverwaltung bewirtschafteten Unterkünfte 

notwendig. 


